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Auskunft 

Klappe Durchwahl qcf13 lAB 

1990 -03- 26 

zu '191S/J 
B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. MÜLLER, WEINBERGER, 
STROBL, Mag. GUGGENBERGER und Genossen an den Bundesminister 

für Arbeit und Soziales betreffend Konsequenzen aus 
den "legislativen Anregungen" der Volksanwaltschaft, 

Nr. 4915/J. 

Die anfragenden Abgeordneten richten an mich folgende Frage: 

"Welche Konsequenzen werden Sie - insbesonders aus bereits mehrfach 

gemachten - "legislativen Anregungen" in Ihrem Wirkungsbereich 
ziehen?" 

. ANTWORT 

Bevor ich auf die einzelnen Novellierungsvorschläge der Volksanwalt­

schaft näher eingehe, ist grundsätzlich folgendes festzuhalten: 

Die Tätigkeit der Volksanwaltschaft ist u.a. mit der Untersuchung 

behaupteter oder vermuteter Mißstände in der Verwaltung des Bundes 

begrenzt. Dadurch wird auch der Rahmen der legistischen Vorschläge 

der Volksanwaltschaft gezogen. Dieser Rahmen wird überschritten, wenn 

ein an den Gesetzgeber gerichteter Vorschlag der Volksanwaltschaft 
nicht ausschließlich von der erkennbaren Absicht getragen ist, einen 

nach ihrer Meinung vorliegenden und hinreichend genau konkretisier­

ten Mißstand in der Verwaltung zu beseitigen. Hingegen ist für die 

Erstattung von Vorschlägen, die allgemeinen rechts- und sozialpoliti­

schen Vorstellungen, wie beispielsweise der Aufhebung der Ruhensbe­
stimmungen, zum Durchbruch verhelfen sollen, kein gesetzlicher Auf­

trag für die Volksanwaltschaft gegeben. Solche Vorschläge zu machen, 
ist beispielsweise Aufgabe der gesetzlichen Interessenvertretungen. 
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Zu den einzelnen Gesetzesänderungsanträgen siehe die angeschlossenen 

Beilagen. 

Für den Fall, daß einer Anregung bereits Rechnung getragen wurde, ist 

dies durch Nennung des entsprechenden Bundesgesetzes und der Bundes­

gesetzblattnummer in Beilage A kenntlich gemacht. 

Was die Gründe für die Nichtverwirklichung von Änderungsanregungen 

betrifft, verweise ich auf die Beilagen 1 bis 23. 

Der Bundesminister: , 

,)\jv\\}:j~ 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

A. SOZIALVERSICHERUNG 
===================== 

Mitversicherung des erwerbslosen 
männlichen Ehegatten in der Kranken­
versicherung 

Gleichbehandlung bzw. Gleichstellung bei 
der Versorgung der Zivil- und Kriegs­
invaliden - Herstellung einheitlicher 
Kompetenzen 

Humanere Behandlung durch medizinische 
Sachverständige im Verfahren vor den 
Schiedsgerichten der Sözialversl.cherung bzw. 
yerbesserung der Untersuchungen 

Unpfändbarkeit des Hilflosenzuschusses -
Gesetzliche Klarstellung (ASVG, Lohn­
pfändungsgesetz bzw.Pensionsgesetz) 

Ermöglichung der Auszahlung von Pensions­
guthaben an die Erben 

Pensionsanpassung - Vereinfachung der 
Stichtagaproblematik 

Herabsetzung des Pensionsalters für 
Schwerkriegsbeschädigte 

Fundsteile 
Bericht an seite 
den NR Nr. 

1 18 

1 19 

5 22 
7 34 
9 28 

1 20 

1 20 

1 21 

1 22 

,. 

. - .. 
BEILAGE A Zu Zl. 10.009/13-4/90 

Reaktion des. 
Bundesgesetzgebers 

36.Novelle zum ASVG, 
BGBl.Nr.282/1981 

Auf die Einleitung der 
Beantwortung wird hingewiesen 

Arbeits- und Sozialgerichts-
gesetz, BGBl.Nr.104/1985 

Beilage 1 

Beilage 2 

Beilage 3 

Beilage 4 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

Sozialversicherungsbeiträge für Schmutz­
zulagen - Vereinheitlichung bzwo Klar­
stellung 

Einschränkung der Möglichkeit des Ent­
zuges der Invaliditätspension im fort­
geschrittenen Alter 

Ermöglichung von Härteausgleichen im 
Leistungsrecht der Sozialversicherung 

Schutz des Leistungsanspruches vor Ver­
minderung bei Ubergang von BU-Pensionen auf 
EU-Pensionen trotz Zuwachses an Versiche­
rungszeit 

Einbeziehung der Priester in die Pflicht­
versicherung nach dem ASVG 

Jahresausgleich bei AZ-Beziehern bezüg­
lich Pensionssonderzahlungen bei Ein­
kommen, die nur 12 x jährlich ausbezahlt 
werden 

B-KUVG: Mitversicherung der geschiedenen 
Ehegattin; Haftung für Behandlungsbeiträge 

- gesetzliche Änderung 

- 2 -

Fundsteile 
Bericht an Seite 
den NR Nr. 

1 

1 

1 

1 
7 

1 

2 
5 

2 

22 

23 

23 

24 
35, 36, 37 

18 

19 
21 

28 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

Sozialversicherungs-Xnderungs­
gesetz 1985, BGBl.Nr.205; 
41.Novelle zum zum ASVG, 
BGBl.Nr.111/1986. 

Beilage 5 und 35.Novelle zum 
ASVG, BGBl.Nr.585/1980 sowie 
39.Novelle zum ASVG, BGBl.Nr. 
590/1983. 

Beilage 6 

Beilage 7 

35.Novelle zum ASVG, 
BGBl.Nr.585/1980. 

38.Novelle zum ASVG 
BGBl.Nr.647/1982. 

Beilage 8 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

Ausgleichszulagenanspruch; Verminderung 
des gesetzlich garantierten Mindestein­
kommens für Pensionisten durch Anrechnung 
fiktiver Einkommen (pauschalierter Unter­
haltsanspruch bzw. pauschaliertes Einkom­
men aus früherem landwirtschaftlichen Be­
sitz) 

Anspruch auf Invaliditätspension - Berufs­
schutz - Beseitigung der Diskrepanz zwi- \ 
sehen gelernten und ungelernten Arbeits­
kräften 

Verbesserung der gesetzlichen Unfallver­
sicherung bei Unfällen im Rahmen von 
Rettungseinsätzen im Ausland 

Einführung der Sozialgerichtsbarkeit 

Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer; Beseitigung 
der 2/3-Deckung 

- 3 -

Fundsteile 
Bericht an Seite 
den NR Nr. 

2 
3 
3 
4 
5 
6 

3 

3 

4 
5 

4,2 

30 
24 
35 
26,45 
22 
20,44 

24 

38 

26 
22 

27 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

48.Novelle zum ASVG 
BGBl.Nr.642/1989. 

35.Novelle zum ASVG. BGBl.Nr. 
585/1980, und 39.Novelle zum 
ASVG, BGBl.Nr.590/1983; über­
dies wird die Frage derzeit 
geprüft (siehe Entwurf einer 
49.Novelle zum ASVG). 

Beilage 9 

Arbeits- und Sozialgerichts­
gesetz q BGBl.Nro104/1985 

Beilage 10 und 35.Novelle zum 
ASVG, BGBl.Nr.585/1980, 39.No­
velle zum ASVG, EGBl.Nr. 
590/1983 und 40.Novelle zum 
ASVG, BGBl.Nr.484/1984 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

Einbeziehung von Pflegepersonen in den 
Kreis der Vertretungsberechtigten vor den 
Schiedsgerichten der Sozialversichrung 

Berücksichtigung der Schwerstbeschädigten­
zulage nach dem KOVG bei der Feststellung 
des Anspruches auf Ausgleichszulage -
gesetzliche Klarsteilung 

Gesetzliche Klarsteilung bezüglich Jahres­
frist für neuerlichen Leistungsantrag nach 
Klagsrücknahme beim Schiedsgericht der So­
zialversicherung (Unterschiedliche Praxis 
bei den Pensionsversicherungsanstalten) 

Vereinheitlichung des Beqriffes . . 
"Arbeitsunfähigkeit" in oen verschiedenen 
Bereichen des Sozialversicherungsrechtes 

Verspätet entrichtete sozial versicherungs­
beiträge; Anspruch auf Leistungswirksam­
keit; gesetzliche Klarsteilung des Be­
griffes "besondere Härte" 

Pensionsanspruch aus dem Titel der gemin­
derten Arbeitsfähigkeit, Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes während des beim 
Oberlandesgericht Wien anhängigen 
Berufungsverfahrens - Ermöglichung einer 
Berücksichtigung 

- 4 -

Fundstelle 
Bericht an seite 
den NR Nr. 

4 

4 

4 

4 
10 

4 
5 
6 

4 

27 

27f 

29 

37,48 
34 

45 
45 
20 

47 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

Arbeits- und Sozialgerichts­
gesetz, BGBI.Nr.l04/1985 
es 40 Abs.2 Z 4 ASGG) 

37.Novelle zum ASVG, 
BGBl.Nr.588/1981 

Beilage 11 

Beilage 12 

11.Novelle zum BSVG, BGBL 
Nro611/1987, bzwo 13.Novelle 
zum GSVG, BGBloNr.610/1987 

Beilage 13 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

Pensions-Neubemessung, wenn während des Be­
zuges einer Pension aus dem Titel der gemin­
derten Arbeitsfähigkeit zusätzliche Versi­
sicherungszeiten erworben wurden und neuer­
lich Arbeitsunfähigkeit eintritt 

Ergänzung des Ersatzzeitenkataloges (aus­
ländische studienzeiten bzw. Spitalsauf­
enthalte nach Kriegsverletzung> 

Beseitigung des Verlustes von Beitrags­
zeiten des verstorbenen Ehegatten bei 
Weiterführung eines Gewerbebetriebes 
durch die Witwe 

Gesetzliche Vereinfachung bzw. Klarsteilung 
bezüglich Versicherungspflicht, Ausnahmen 
bzw. Befreiungstatbeständen im Bereich 
der Bauern-Sozialversicherung 

Einführung einer gesetzlichen Informations­
Beratungs- und Auskunft~pflicht der 
Sozialversicherungstrager 

Erleichterungen bei Ruhensbestimmungen 
bezüglich Witwen mit Sorgepflicht 
für Kinder 

- 5 -

Fundstelle 
Bericht an seite 
den NR Nr. 

5 

1 
5 
7 

5 

5 
5 

6 
7 

6 

20 

.. 8 
22 
33 

45 

48 
53 

18 
34 

18,46 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

37.Novelle zum ASVG, BGBI.Nr. 
588/1981, Art.VIII Abs~9 u.10 

Sozialrechts-Änderungsgesetz 
1978, BGBI.Nr.684/1978 und 
Beilage 14 

lO.Novelle zum GSVG, 
BGBI.Nr.l12/1986 

Beilage 15 

Auf die Einleitung der 
Beantwortung wird hingewiesen 

Beilage 16 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

Hilflosenzuschuß: Gesetzliches Verbot der 
Heranziehung zur Aufrechnung mit Pensions­
überbezügen analog zur Unpfändbarkeit 

Leistungsrecht in der Sozialversicherung: 
Lockerung des Antragsprinzipes bei unver­
schuldeter Unterlassung der Antragsteilung 

Verbesserung des Zuschlages zur Alters­
pension 

Beendigung der mißbräuchlichen Verwendung 
des Unterstützungsfonds für"Entschädi­
gungen nach Fehlleistungen der Sozial­
versicherungsträger durch entsprechende 
gesetzliche Vorkehrungen 

Vereinfachung der Rechtsverfolgung in 
bezug auf Leistungs-Neufeststellung im 
Wiederaufnahmeverfahren (gespaltener 
Rechtszug) 

Beiträge zum nachträglichen Einkauf von 
Versicherungszeiten; Schaffung einer 
Erstattungsmöglichkeitbei Ubertritt in 
ein pensionsversicherungsfreies Dienst­
verhältnis 

- 6 -

Fundsteile 
Bericht an Seite 
den NR Nr. 

6 58 

6 59f 

7 33 

7 50 

7 53 

7 59 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

Auf die Einleitung der 
Beantwottung wird hingewiesen; 
Beilage 17 

41.Novelle zum ASVG, 
BGB 1. N r • 111/1986 

Auf die Einleitung der 
Beantwortung wird hingewiesen 

Beilage 18 

Auf die Einleitung der 
Beantwortung wird hingewiesen 

Beilage 19 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

Mangelnde Uberweisungsfähigkeit be­
sonderer Pensionsbeiträge auch in 
jenen Fällen, in denen mangels Definitiv­
steilung aus dem Dienstverhältnis zum 
öffentlich-rechtlichen Dienstgeber kein 
Anspruch auf Ruhegenuß entstehen kann 

Erweiterung des Versicherungsschutzes 
in der Schülerunfallversicherung 

Härtefälle in der gesetzlichen Pensions­
versicherung bei pauschaler Anrechnung von 
Einkünften auf den Ausgleichszulagenan­
spruch -flexiblere gesetzliche Regelung 

Witwenpension an den geschiedenen Ehe­
partner, wenn zum Todeszeitpunkt zwar 
keine gerichtliche Unterhaltsverpflich­
tung bestand, aber tatsächlich Unter­
haltszahlungen geleistet wurden 

Längere Legisvakanzen bei den Sozial­
versicherungsgesetzen zum Zw"ecke der 
Information und Vorbereitung 

- 7 -

Fundsteile 
Bericht an Seite 
den NR Nro 

10 

10 

9 
10 

9 

8 
9 

59f 

47 

24 
37 

41 

23 
26 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

Beilage 20 

48.Novelle zum ASVG. 
BGBI.Nr.642/1989 

48.Novelle zum ASVG, BGBloNr. 
642/1989,bzw. 14.Novelle zum 
BSVG, BGBI.Nr.644/1989 

Auf die Einleitung der 
Beantwortung wird verwiesen 

Die Anregung richtet sich aus­
schließlich an die gesetzgebenden 
Körperschaften des Bundes 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

Einführung von Bestimmungen betreffend 
die Erfüllung der Wartezeit durch eine 
freiwillige Weiterversicherung in der 
Pensionsversicherung für einen länger 
(als 2 Jahre) zurückliegenden Zeitraum 

,. 

Einführung von Bestimmungen betreffend 
Beitragserstattung im Pensionsversiche­
rungsrecht bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen 

Anrechnung von Ersatzzeiten gemäß 
§ 227 Abs.1 Z.4 ASVG - Teilung dieser 
Ersatzzeiten (bei Adoption innerhalb 

. der ersten zwölf Kalendermonate nach 
Entbindung) zwischen der leiblichen 
Mutter und der Adoptivmutter 

Gewährung eines Kinderzuschlages bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
an weibliche Versicherte, deren Wohn­
sitz im Zeitpunkt der Geburt nicht 

. im Inland lag 

Schaffung eines einheitlichen Bemessungs­
zeitraumes bei Berechnung des Wochen­
geldes, der unabhängig von der Art der 
Entlohnung der Versicherten ist 

- 8 -

Fundsteile 
Bericht an Seite 
den NR Nr. 

11 23 

11 24 

11 24 

11 25 

11 26 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

Auf die Einleitung der 
Beantwortung wird verwiesen . 

. Im übrigen wird derzeit eine 
öffnung der Pensionsversicherung 
nach dem Muster der gesetzlichen 
Krankenversicherung geprüft. 

48.Novelle zum ASVG, 
BGBl.Nr.642/1989 

Die Anregung wird derzeit im 
Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen geprüft 

Auf die Einleitung der 
Beantwortung wird verwiesen 
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D: 

Anregung der Volksanwaltschaft 

Einführung einer Generalklausel zur Er­
fassung von Tatbeständen, die den der­
zeit vom Gesetz taxativ aufgezählten 
Begünstigungstatbeständen hinsichtlich 
ihres Eingriffes in die Grund- und 
Freiheitssrechte sowie hinsichtlich 
der sozialv~rsicherungsrechtlichen 
Auswirkungen gleichzuhalten sind 

Ermöglichung der indirekten Höherver­
sicherung in der Pensionsversicherung 
bei Vorliegen von auch nur einem Be­
schäftigungsverhältnis als Ausgleich 
für die eingeschränkte Rückforderungs­
möglichkeit des Versicherten bei Ent­
richtung von Sozialversicherungsbei­
trägen über die Höchstbeitragsgrundlage 

Einführung einer Bestimmung im Betriebs­
hilfegesetz, die (analog zur Formalver­
sicherung in den Sozialversicherungs­
gesetzen) das gerechtfertigte Vertrauen 
der Versicherten auf Bestehen einer Bei­
tragspflicht nach diesem Gesetz schützt 

Einbeziehung des besonderen Pensionsbei­
trages in den vom öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeber zu leistenden Überweisungs­
betrag - Erstattung des besonderen Pen­
sionsbeitrages in den übrigen Fällen 

- 9 -

FundsteIle 
Bericht an Seite 
den NR Nr. 

11 30 

11 36 

11 48 

1 1 57 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

Auf die Einleitung der 
Beantwortung wird verwiesen 

Beilage 21 

2oNovelle zum Betriebshilfe­
gesetz, BGBl.Nr.613/1987 

Zuständigkei t liegt beim BKA 
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Anregung der Volksanwaltschaft 

B. ARBEITSMARKTPOLITIK 
====================== 

Neuregelung der Voraussetzungen für die 
Gewährung des Familienzuschlages nach 
demArb~itslose~versicherun~sg~setz 

Kein Anspruch auf Leistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bei Nebenein­
kommen über der "Geringfügigkeitsgrenze" 
- gesetzliche Änderung 

C. VERSORGUNGSRECHT 
=================== 

Verbesserung des Bundesgesetzes über die 
Gewährung von Hilfeleistungen an Ver­
brechensopfer 

Leistung nach dem Verbrechensopfergesetz 
nur bei verbrechensbedingtem Verdienstent­
gang - Verbesserung der Gesetzeslage 

- 10 -

Fundsteile 
Bericht an seite 
den NR Nr. 

11 

9 

2 

8 

37 
38 

28 

21 

25 
33 
47 

Reaktion des 
Bundesgesetzgebers 

AIVG-Novelle, BGBl.Nro 364/1989 
Beilage 22 

Beilage 23 

Anrequngen werden im Zuge der ange­
strebten Zusammenführung der Ver­
sorgungsgesetze (KOVG, HVG und VOG) 
in einem "Bundesversorgungsgesetz" 
erneut aufgegriffen 
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() 

Zu Zl. 10.009/13-4/90 

. BEILAGE 1 

Gemäß § 3 Z.7 des Lohnpfändungsgesetzes i.d.F. der 

Lohnpfändungsgesetz-Novelle 1980, BGBl.Nr.141, 

werden u.a. Beihilfen, die zur Abdeckung 4~s Mehrauf­

wandes wegen Hilflosigkeit gewährt werden, ausdrücklich 

für unpfändbar erklärt. Damit wurde f wie in den Er­

läuterungen der Regierungsvorlage (260 der Beilagen 

zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XVoGP) ausgeführt wird., die Anregung der Volksanwalt­

schaft aufgegriffen. 
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I:EILAGE 2 

Der Anregung öer Volksan~altscbaXt war durcb die 
I~eufassung des § 108 ASVG durcb die 33- Uovelle zum l..SVG 

im Rahmen des Sozialrecbts-Änderunssgesetzes 1978, 
BGBlolijr.684'9 bereits Rechnung getragen worden. Durcb die 
Streicbung des bisherigen Abs.2 des § 108 ASVG ~allen 

im Zeitpunkt des Todes rückständige Pensionsreten in den 

l~achlaß, \-"enn begünstigte Angebörige der. im § 108 Abs.., 1 

ASVG genannten Art nicbt vorhanden sind. 
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.Die von öer VolksaDwaltscbart gescbilderte Aus­

wirkung der der~eit geltenden PensionsanpassuDg~ di~ 
öariD besteht, daß die erstmalige Anpassung im günstigsten 

Fa~l bereits einen Monat Dach dem Stichtag, im Extremfall 
ers"t; z,,:öl.f J10nate nacb dem Stichtag vorzunehmen ist, ist 
dem BMAS bekannt •. Diese Auswirkung wird zwangsläufig 

immer vorhanden sein, solange .für die Verviel.fachung mit 
- oem Anpassungs.faktor ein .für alle Pensionen gültiger Zeit­

punkt maßgebend ist. Die von der Volksanwaltschait ge­

schilderte Benachteiligung könnte nur dann beseitigt werden, 

~eDD für jede einzelne Pension der .für sie entsp!echend der 

allgemeinen Lohn- und Gehaltsent\o.'ickluns une. nach den 

Grundsätzen des PAG jeweils in Betracht kommende Zeitpunkt 

.für die Anpassung ermi ttel t "lird. Es braucht nicht besonders. 

er\·:ähnt zu \·Jeräen, daS eine solche auf den einzelnen Fall . 
abgestellte Lnpassung administrativ nicht zu. be~ältigen wäre. 
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EEILAGE 4 

Zu öem Anliegen, die besondere Lage der ~ersehrten 
Dienstnehmer durch Herabsetzung des Anral~salters ~ür 
die Alterspension zu berücksichtigen, ist- zunächst auf die 
~orzeitige Alterspension bei 1snger Versicberungsdauer und 
die mit ihrer Einführung im Jahre 1961 verfolgte Absicht 
~u verweiseno Zu dieser ·Zeit war im Bereich öer Pensionsver­
sicberunb eine LDt~icklung zu erkennen, die darin bestand, 
daß die Zahl der Pensionen aus dem Versicherungsfall der 
geminöerten krbeitsfäbigkeit stärker anstieg als die Zahl 
öer Älterspensionen_ Da eine solche Ent1r:icklung sozial­
politisch untragbar war, war es eine vordrioglicbe.Not­
wendigkeit~ sie zu .unterbindeno Aus diesem Grund wurde die 

sogenannte FrühpensioD geschaffen, die als Voraussetz~ng 
für die Inanspruchnahme UoBo das Erreichen des 550 Lebens­
j2.h.res bei Frauen bz".,·o des 600 Lebensjahres bei l'jännern 

und cen Erv:erb von 35 Versicberun("sjahren vorsiebt ; ein 
Nach~cis einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
ist nicht erforoerlicbo 

Die Herabsetzune der Altersgrenze für die Inan­
spruchnahme der Alterspension für KrieE:sversehrte \·:üröe 
zunäcbst einmal erhebliche zusätzliche 11ittel öer Ver­

sicherunEsträger und des Eundes erforderlich machen. Des 
weiteren müßten in diesem Falle die gleichen Forderungen 

-anderer Personen(Berufs)gruppen berücksichtigt '\-]eröen, 

deren Ver~irklicbung den Bedarf an weiteren Mitteln nocb 
höher schrauben würde. Dazu kommt noch, daß eine solche 
°Leis'tungsverbesserung Uberd1es die Forderung nach einer-

....... '.' 
generellen Herabsetzung'des Anfallsalters-rUr alle Alters-
pensionen wahrsch.einlich machen wUrdeo 

Angesich'tsciieser Umstände sowie der umfangreichen Aufgaben, 

die die Sozialversicherung auf Grund der geltenden Rechts-· 
lage zu erfüllen hat, reichen die iinanziellen Möglichkeiten 
der Versicherungsträger und des Bundes nicht aus, um die 
not~endigen ~ittel ~ür eine ~aßnahme dieser Größenoränung 

aufzubringeDo 
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'~sprucb suf lnvaliditätspension hat oer Versicherte 

nach § 254 ASVG~ ~enn die allgemeinen Anspruchsvoraus­

setzungen erfüllt sind~ bei dauernder oder bei wOTÜber-

6ebender Invalidität. Der-Begriff der Inval~dität wird im 
§ 255 ASVG umschrieben. Sind die Voraussetzungen des An­
spruches auf eine 1aufende Leistung nicht mehr vorhanden~ 
so ist gemäß § 99 ~VG die Leistung zu entziehen., Uber·die 

Entziehung einer Leistung bat der Versicberungsträger im 

Rahmen eines Ver.fahrens in Leistungs.sachen einen Bescheid 

zu erlassen., Diese Entscheidung konnte beim Schiedsgerich:t 

der Sozialversicherung angefochten werden~ gegen dessen 
Urteil die Berufuo€ an das Oberlandesgericht ~ien zulässig 
waro 

Zum vorliegenden Fall ist zunächst zu bemerken, daß 

die zuletzt genannte Ilöglicbkeit der Recbtsdurchsetzung, 

die Berufung an äas Oberlandesgericht ~ien, nicht in 

Ansprucb genommen w~rd~o Die Volksanwaltschaft sieht dessen­

ungeachtet die damalige Entscheidung des ~chiedsgerichtes als 

Härte und schlägt zu deren Beseitung eine GesetzesBnderunE -
vora -Eine so~che Gesetzesänäerung ~~rde nach AuffassunG 
des BMAS auf eine Erweiterung des Begriffes der 

dauernden Invalidität hinauslaufen; ihr Eintritt ~äre 

-dann 2Dzunehmen~ wenn die Versicherte das 550 Lebensjahr 
<erreicht und m,inäestens "Vier Jahre die Invalidi täts­

pension bezogen hat., 

Dieser Vorschlag scheint jedoch nicht realisierbar. Zum 
einen

9 
weil jede Lockerung der Anspruchsvoraussetzungen für die 

Invaliditätspension, die ja auch auf alle Ubrigen Zweige der 
Pensionsversicherung einschließlich der Pensionsversicherung der 
Selbständigen übertragen werden mUßte, erhebliche zusätzliche Geld­
mittel erfordert 0 Diese Mittel können aber in Anbetracht der der­
zeitigen Finanzsituation der Sozialversicherungsträger 
und des Bundes und der umfangreichen Aufgaben p die die 
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Sozialversicherung auf Grund der geltenden Rechtslage zu 
~rfüllen hat~ nicht aufgebracht ~erden. Zum anderen, ~eil 
die' Bärte im vorliegenden Fall und analogen Fällen im Zu­
sammenhang mit den nöglichkeiten, die ftie geltenden. ein­
sChlägigen,Vorschri1"ten bieten, aller VoraussicJ:1t nach 
hätte gemildert werden können. So verlängert sich die 
Rahmen.frist, i.n der die Anwartschaft iür die Inanspruchnahme 

'. , 

des ArbeitslosEngeldes eriüllt sein muß" um Zeiträume, in 
denen der jrbeitslose eine Invaliditätspension bezogen hat. 

Aommtän Anspruch auf eine Leis~ung aus der ~beitslosen­

versicherung zustandet so besteht unter den im §, 2.53a ASVG 

angeführten Umständen Anspruch auf vorzeitige Alterspension 

bei Arbeitslosigkeit. Voraussetzung dafür ist, daß die Ver­

sicherte das 55.Lebensjahr vollendet hat, die Wartezeit erfUllt 
und'innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag mindestens 
52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bezogen hat. Die Pension wird fUr 
die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit gewährt. 
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Die ~öblicbY.eit eines H~rteausgleiches~ BU! Grund 
dessen im n~chhiDein Versicherungszeiten erworben werde~ 
~önnen~ sieht die geltende Rechtslage bereits voro 

So besti~~ §.225 ~bs.3 ASVG~ daß das Bundesministerium 

fur Arbe i t und Soziales in Fällen besonderer Härte auch 
Deiträge als ~irksam entrichtet anerkennen kann~ die für 
Zeiten einer ~Llichtversicberung nach Ab1auf von ~ünf 
Jahren seit ihrer Fälligkeit entrichtet ~erdeno Diese 
J~erkeDDung von als wirksam entrichteten ~eiträgen ist 
sObar ~ür die Leistung aus dem eingetretenen Versicherungs­
fall möglich (§ 230 ASVG). 

Eine weitergehende Berücksichtigung etwa derart~ 

wie sie der j~egung der Volksanwaltschaft zusrundeliegt 

und die darauf hinausläuft, Versicherungszeiten unter Be­

rücksichtigung des Einzelfalles im Gnadenweg bz~o im Vege 

einer Ermess~ns~ntschpidung anzuerkennen~ lassen sicb nach 
Auffassung des BMAS mit dem in der Sozialversicherung 

verankerten Versicherungsprinzip nicbt mehr vereinbareno 

Sie ~~rde das geltende S~stem der gesetzlichen Pensionsver­

sicberung~ das grundsätzlich ~ür alle Leistungen die Er­

~üllunE bestimmter ~indestversicberunGszeiteD werlsngt, 
in Frage·stellen. Uberdies ~~rde eine derartiE~ Sonder­
regeluDE in Anbetracht der Scbwierigl:eiten einer sach-
lich gerecht.fertigten AbE:renzunG aller \..'ahrscbeinlicb-
keit Dach mit dem GleicbheitsErundsatz in Yidersprucb 
kommen. 
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Für Versicherte, die zwischen der ASVG- und einer 

Selbständigen-Pensionsversicherung einen Wechsel vollzo­

gen haben, gelten die Bestimmungen über die sogenannte 

Wanderversicherung. Für die Durchführung des Wanderver­

sicherungsverfahrens ist jener Versicherungsträger zustän­

dig, bei dem der Versicherte in den letzten 15 Jahren vor 

dem Stichtag die meisten Versicherungsmonate erworben hat. 

Der bescheid- und leistungszuständige Versicherungsträger 

behandelt alle Zeiten, die bei anderen Versicherungsträ­

gern erworben worden sind so, als wären es seine eigenen 

Versicherungszeiten. Der zuständige Versicherungsträger 

wendet dann ausschließlich die bei ihm geltenden Rechts­
vorschriften an. 

Aufgrund des von der Volksanwaltschaft festgestellten 

Sachverhaltes wäre im Fall der Beschwerdeführerin die So­

zialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft lei­

stungszuständig gewesen, da bei diesem Versicherungsträger 

in den letzten 15 Jahren überwiegend Versicherungszeiten 

erworben wurden. 

Die Beschwerdeführerin bezog bereits eine Berufsun­

fähigkeitspension nach dem ASVG als sie einen Antrag auf 

Alterspension bei der leistungszuständigen Sozialversiche­

rungsanstalt der gewerblichen Wi~tschaft stellteo Eine von 

diesem Versicherungsträger aufgrund des Rechtes der 

Pensionsversich~rung nach dem GSVG ermittelte Altcrs­

pcnsjon wär~ aufgrund d~r untcrschicdljchcn 

Pensionsbemessungsvorschrirten im GSVG und im ASVG nie­

driger gewesen als die Berursunfähigkeitspension nach 

dem ASVG. 

Die Volksanwaltschaft fUhrt nun an, daß in den ge­

setzlichen Bestimmungen zwar Vorsorge getroffen sei, daß 

die bei Eintritt eines neuen Versicherungsfalles (im vor­

liegenden Fall: Versicherungsfall des Alters) gebührende 
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Pension nicht geringer sein kann als die aus dem Versiche­

rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauern­

den Erwerbsunfähigkeit, sofern der neue Versicherungsfall 

innerhalb von fünf Jahren nach Wegfall einer anderen Pen­

sion eintritt. Ohne die Bestimmung ausdrücklich zu zitie­

ren, hat die Volksanwaltschaft damit offensichtlich § 125 

GSVG (gleichlautend § 240 ASVG) ins Auge gefaßt und ver­

meint, daß die Bemessungsgrundlage aus einem früheren Ver­

sicherungsfall nur dann zur Anwendung kommen kann, wenn 

eine Pension innerhalb von fünf Jahren nach Wegfall einer 

anderen nach diesem Bundesgesetz (also GSVG oder ASVG) 

festgestellten Pension anfällt. 

Dem ist aber nicht so: § 129 Abs.7 Z.4 GSVG (gleich­

lautend § 251a Abs.7 Z.4 ASVG) sieht vor, daß in den Fäl­

len des § 125 GSVG der Wegfall einer Pension u.a. nach 

dem ASVG dem Wegfall einer Pension nach dem GSVG gleich­

zuhalten ist. 

Hätte die Beschwerdeführerin die Alterspension nach 

dem GSVG ab einem bestimmten Ze-itpunkt beantragt, wäre 

der bis dahin ruhend gestellte Anspruch auf Berufsunfähig­

keitspension nach dem ASVG gemäß § 68 Abs.2 GSVG mit Anfall 

der neuen Leistung aus dem GSVG erloschen, womit einer An­

wendung des § 125 GSVG in Verbindung mit § 129 Abs.7 Z.4 

GSVG nichts mehr im Wege gestanden wäre. 
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§ 69 Abso2 des Ehegesetzes iodoFo des Artoll des 
Bundesgesetzes'ijber lnderungen des Lhesattenerbrecbtsg 
des Lbegüterrecbts und des Lbescbeidungsrecbts g BGBlo 
X~ro 280/1978g siebt 'iUo So vor\) daß der auch. Docb nach 
der Lbescbeidung weiter bestebende Unterbaltsansprucb 
nach § 94 ABGB des an der Ehezerrüttung schuidlosen Ehe­
ga.tten Otjedenfalls auch den Ersatz de.r Beiträge zur frei­
willigen Versicherung des beklagten Ehegatten in der 
gesetzlichen Kranl:enversicberung Qt umfa!3t.. Die Gesetzes­
materialien zu dieser Regelung (Bericht des Justizaus­
scbusses".916 BlgoNr. 14 GP Seite 10) stellen dazu 
folgenäes .fest: 

QtDer zweite Satz des § 69 Abs .. 2 stell t sicber g daß 
sich der Grundsatz 9tUnterbal t ""ie in aufrechter Ehe a• auch 
8.uf d~n Krankenversicberungsscbutz öes Beklagten erstreckt .. 
Genießt der Beklagte ~ährend aufrecbter Ehe als Angehöriger 

despflicbtversicberten Klägers Krankenversicberungsschutz g 

so soll er aucb nach der Scbeidung~ ohne daß ihm dadurch 
ein zusätzlicher Aufwand er~ächst~ in dieser Beziehung 
geschützt sein .. Als Lös~g sehen die Sozialversicberungs­
gesetze die freiwillige Versicherung in der Krankenversi­
cherung vor (so Arto XIV~f des EDtwurfes)o Die biefür er­
forderlicben Beiträge sind freilicb - im Sinne der Formel 

WOD der unveränderten unterhaltsrecbtlichen Stellung äes 
schuldlosen nach § 55 geschiedenen Ehegatten - dem Be­
klagten im Rahmen seiner Unterbaltspflicbt aufzuerlegeno 

Um darübe~ keinen Zweifel aufkommen zu lassen~ ~ird öies 
ausdrücklicb angeordneto Die Bestimmung ändert micbts an 

allenfalls weitergebenden Ansprüchen unterbaltsrecbtlicher 
Art auf Abdeckung von Krankbeitskosten n dies drückt das 
,",'ort OQjedenfalls o, 

laUS 0 Das gilt vor allem für den Per­

sonenkreis g für den keine Pflicbtversicherung besteht, 
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in dem aber in der Regel vom Alleinverdiener ~ÜT sich 
und seine Familienangehörigen eine Krankenversicherung 
auf privater Basis eingegangen 'Wird" Q' 

Dementsprecbend wurde in den ffistoXIV~ XVII und 
XVIII des zuletzt erwähnten Bundesgesetzes~ BGBl" 
X~To 280/1978» u" /8.0 die lkrankenversicberungsrecbtliche 
.h.bsic.herung des schuldlosen Ehegatten verankert" Die 
entsprechenden Xveuregelungen stellen a.ufden Grundsatz 
des oben zitierten § 69 AbSo2 zweiter Satz des LDege­
setzes ab~ nach dem der Unterhaltspflicbtige im Rahmen 
des Unterbalts aucb für den Krankenversicberungsscbutz 
des geschiedenen Ehegatten aufzukommen hat" 

Die Bestimmungen des B-KUVG über den Erankenver­
sicberungsschutz des schuldlos gescbiedenen Ehepartners 
und die damit zusammenbängenden Vorschriften der Beamten­
Krankenversicberung erfuhren auf Grund der Scbeidungs­
reform keine Änderung" Wie aus dem er~ähnten Bericbt 
des Justizausschusses hervorgeht, waren dafür folgende 
Überlegungen maßgebend: 

. o'Der Vollständigkeit halber sei darauf ver'ft,'iesen'j) 
daß sich das hier erläuterte Problem im Bereich der 
Krankenversicherung öffentlich Bediensteter deshalb 
nicbt" stellt» weil in diesem System auch die scbuldlos 
geschiedene Ehegattin (der schuldlos gescbiedene Ehe­
gatte) als Angehöriger gilt (§'56 Abs07 Beamten-traru~en­
und Unfallversicherungsgesetz)o Diese Sonderbestimmung 
bat das am 10101967 in Kraft getretene Beamten- Aranken­
und Unfallversicherungsgesetz aus dem zum gleichen Zeit­
p~kt aufgehobenen § 485 ASVG .(in der Stammfassung) über 
Dommenc Es handelt sich also um ein seit Jahrzehnten 
geltendes Sonderrecbto~ 
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~aßgebend rür dieses Sonderrecht waren, neben 
dem damals schon seit langem geäußerten ~unsch aus den 
Kreisen der VersicherteD~ wie aus den ~rläuterungen 
der Regierungsvorlage zum Allgemeinen Sozialversicbe­
rungsgesetz, 599 BIg.lm 'i.GF, Seite 129, zu entnebmen 
ist~ zufolge des Bericbtes des Sozialeusscbusses~ 
613 Blg.~~ ?oGP, Seite 34, Doch folgende Umstände: 

olDie Regierungsvorlage bat im Bereich der Kranken­
versicherung der Bundesangestellten für die scbuldlos 
geschiedene Ehegattin eines Pilichtversicberten das 
Recht vorgesehen, der Krankenversicherung :freiwillig 
beizutreten. Auf diese Weise sollte die scbuldlos ge­
schiedene Ehegattin, ähnlich lode im Bereich der allge­
meinen Krankenversicherung (§ 16 Abs.2 litob)t auch nacb 
der Scheidung ihrerEbe im Schutz der Krankenversicherung 

. verbleiben können. Der Ausscbuß ist gleichfalls der J-jei­
nung, daß auch im Bereich der Krankenversicherung der 
BUDdesangestellte~ eine solche Regelungnotwenäig ist. 
~ hat jedoch die Regierungsvorlage dahingehend abge­
ändert, daß es sich hiebei nicht um den freiwilligen 
Beitritt zur Krankenversicherung, sondern um die Be­
lassung der Anstaltsangehörigkeit handeln soll. Diese 
Änderung der Konstruktion bat zur Folge, daß die Bei­
behaltung der Anstaltsangebörigkeit keine Beitragspflicbt 
nach sicb zieht. SI 

Zusammenfassend kann also gesagt werQen, daß be­
reits.anläßlich der Scbaffung des ASVG für die schuld­

los geschiedene Ehegattin eines nacbden Vorschriften 
~ 

der Krankenversicherung der Bundesangestellten Pflicbt-
versicherten der Krankenversicherungsscbutz nicbt im 
Yege einer ~reiwill{gen Versicberung, sondern durch 
Schaffung einer ~ür sie beitragsfreien Angehörigeneigen­

scbaft normiert wurde; des weiteren wurde in der mit 
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1. Juli 1978 ~irksam gewordenen Scheidungsreform aus­
drücklich der Grunds~tz verankert, daß der Unterhalts­
anspruch einesscbuldlos gegen seinen ~illengeschie­
denen Ehepartners jedeDralls auch die Vorsorge für 
einen Krankenversicherungsscbutz erfaßt. Das Zustande­
kommen dieses Schutzes schließt im Bereich der Beamten­
Krankenversicherung neben der Entrichtung der Versiche­
rungsbeiträge bei Inanspruchnahme der ärztlichen Hilfe 
auch die Entricbtung eines Bebandlungsbeitrages durch 
den Versicherten mit eino 

Der Vorschlag der Volksanwaltscbaft läuft nun 
darauf' hinaus" in den Fällen, in den~n ein schuldlos 
geschiedener .früberer Ehepartner - nur diese Personen 
werden von der Weitergeltung der Angehörigeneigenscbaft 
ge~äß § 56 Abso? B-KUVG erfaßt - ärztliche Hilfe in ;~­
spruch nimmt~ abweichend vom geltenden Recht (§ 63 AbS o 4 
B-KUVG) .diesen und nicht ·den Versicherten zur Entrich­

tung des Bebandlungsbeitrages zu verp~lichteDo 

. 'Wie oben ausgeführt~'besteht ~iner der tragenden 
Grundsätze der Scheidungsreform darin, .daß der Unter­
haltsanspruch des schuldlos nach § 55 des EneG Geschie­
denen auch die Vorsorg~ für seinen Xrankenversicherungs­

schutz miteinschließt, öen zitierten ~aterialien zu­
folge, ohne daß ihm dadurch, gemessen an dem ~ährend 
der Ehe bestandenen Schutz, ein zusätzlicber Aufwand 

er""ächsto 

Während des Bestandes der Ehe trifft die Pilicbt 

zur Entrichtung des Behandlungsbeitrages gemäß § 63 
AbSo4 B-KUVG allein den Versicherten. Die von der Volks­
anwaltschaft vorgeschlagene Änderung würde diese Pflicht 
nach einer Scheidung der Ehe mit dem ~ersicberten auf den 

scbuldlos geschiedenen Ehepartner übertraf?en. Ihm ,,-'Ürde 
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dadurcb ~ür die ~ufrecbterbaltung$eiDes Krankenversiche­
rungsschutzes ~in zusätzlicber Aufwand g den er während 
der Ehe nicbt zu tragen batte g ~rwacbseno Die Anregun6 
der ~olk5anwaltscbaft steht damit mit dem angeführten 
Grundsatz der Scheidungsreform in deutlichem Yidersprucho 

Es darf in diesem Zusammenhang überdies nicbt über­
sehen werden~ daß gerade deswegeng weil die Regelung oes 
§ 56 Absa? B-KUVG diesem Grundsatz bereits entspracb g 
uie aus dem oben angeführten Bericbt des Justizausschus­
ses bervorgebt g keine Notwena~gkeit einer Änderung öer 
Bestimmungen des E-KUVG betreffend den Rrankenversiche­
rungsschutz ~ür den schuldlos geschiedenen Partner als 
Folge der Scheidungsreform entstando Das Bundesministe­
rium ~ür Arbeit und Soziales sieht sicb unter diesen Um­

ständen nicht in der Lage, öie Anregung der VolksaD~alt­
schaft zu unterstützeno 

l~ konkreten Fall des Be~chwerdeführers RoSto wird 
das BMAS Yielmehr unter Hinweis auf eine bestehende 

Rechtslage die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen einladeng die Einbehaltung der Behandlungs­
beiträge von dem der geschiedenen Frau zustehenden Unter­
haI tsbei trag zu unterlasseno· 

~as die im Bericbt er~ähnten Belastungen der Ver­
sicherten durch die in den geschilderten Fällen zu ent­
richtenden Behandlungsbeiträge anbelangt g so erscheint 

es angebracht~ in diesem Zusammenhang auf § 63 AbSo4 letzter 

Satz B-XUVG zu verweiseno Danach kann die Versicherungs­
anstalt bei Vorliegen eiDer besonderen sozialen Scbutzbe­
dürftigkeit !fies Wersicberten 'Illas.o 'Won der JEinhebung des 
Behandlungsbeitrages absehena 
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Schließlich möchte das BMAS im gege~enen Zu-

sammenbang micht unerwähnt lassen)) daß der Herr Bundes­
minister am 280601979 ~in Schreiben)) betreffend die Ab­
~renzUDg des Zuständigkeitsbereicbes der VolkSaDwaltschaft)) 
an Herrn Staatssekretär Dro Franz Lös c h n a k ge­
richtet und in diesem Schreiben unter anderem ~olgendes 
ausgeführt bat:: 

O'Hacb dem 'Wortlaut des Bundesgesetzes vom 24., Feber 
~977)) BGBloWro121/77)) bat die Tätigkeit der Volksan~alt­
scbaft lediglich behauptete o.der vermutete .Mißstände in 
der Verwaltung des Bundes (§ 1 Abs.,1 und 2 leg.,cit~ so~ie 
die Frage der Gesetzwidrigkeit von Verordnungen einer Bun­
desbehörde (§ 5 leg., ci t) zum G·ege.ostand., 'Was den von der 
Voll:sam..:al tschaft dem Nationalrat alljährlich vorzule­
genden Tätigkeitsbericht anbelangt)) so besagt § 4 des ge­
nannten Gesetzes nichts darüber aus)) daß dieser Bericht 
auch legistische Vorschläge zu beinhalten habe., Im Ab­
schnitt A Punkt 111 der Erläuternden Bemerkungen zur Re­
gierungsvorlage des Bundesverfassungsgesetzes über die Ein­
richtUDg einer Volksanwaltschaft (94 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des 'Nationalrates\) xiv GP) 
"~~ird allerd'ings ausge.füp.rt$) daß die 1Tolksarn .. -al tscb'aft die 

~roglichkeit babe~ aufgrund der von ihr gemachten Erfahrun­
gen den Gesetzgeber auf bestebende HiBstände binzuweisen 
und abhelfende legislative ~aßDabmen vorzuscblageDo Sie 

solle somit. auch gesetzgeberische Jr1aBnahmen anregen kön­
Denl) die ~u <einer 1Te'rbesserung bestehender (Gesetze :.rühren 
solleno Ähnlich ~ird im Abschnitt B der Erläuternden Be­
~erkungen ausgeführt~ daß die ·VolksaDwaltschaft im jähr­
lichen Tätigkeitsbericht auch Vorschläge ~ur BeseitigUng 
der ~on ihr :.festgestellten YllBständ~ in der Verwaltung 
machen solle; es werde sieb dabei insbesondere um legislä­
"tive Wors·chläge bandeln., 
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Da ab~r aurch § 1 <des Bundesgesetz,es "om 240201977. 

die Tätigkeit der Volksanwaltschaft ~it'der Untersuchung 
bebaupteter oder vermuteter ~ßstände in der Verwaltung 
des Bundes sowi~ ~it der Frage der Gesetzwidrigkeit von 
Verordnungen einer Bundesbehörde begrenzt ist~ ~ird da­
durch aucb der Rahmen von legistischen Vorschlägen der 
Volksanwal tscbaft gezogeno Die'ser Rahmen ~ird nacb meiner 
AU,ffassung dann iiberschri tten ,l wenn ein l8..D den Gesetzge­
ber gerichteter Vorschlag nicht ausschließlich "on der 
erkennbaren Absicht der Volksanwaltschaft getragen ist ~ 
einen ~ch ihrer ~einung vorliegenden und hinreichend 
genau konkretisierten Mißstand in der Verwa~tung zu be­
sei tigeno Hingegen ist .für die Erstattung von Vorschlä,­
gen durcb die Volksanwaltscbaft~ ,die allgemeinen Rechts­

bzwo sozialpolitiscben Vorstellungen» wie beispielsweise 
Aufhebung der Rubensbestimmungen oder öie t~echnung von 

Zeiten einer Lebensgemeinschaft für eine Witwenpension, 
zum ~chbruch verbelfen sollen~ nach meiner Auffassung 
ein gesetzlicher Auftrag .für die Volksanwaltscbaft nicht 
gegebeno Einen solchen Auftrag balt~ ich auch nicht für 

erforderlich» 'Weil es ohnedies eine Aufgabe, der gesetz­
lichen Interessenvertretungen istl) Initiativen 'für eine 
"'lei terent'Wicklung bzwo -eine Verbesserung der geltenden 
Rechtsordnung zu ergrei~enom 

Im vorhin besprochenen Fall hat die Volksan~alt­

schaft aber <eine leg~stische X1aßnahme zur Erörterung 
gestellt~ die nicht nur nicbt die Beseitigung eines be­
haupteten oder 'vermuteten Mißstandes in der Wer~altung 

des Bundes zum Gegenstand bat~ sondern die überdies -
~i<e aus dem obigen bervorgeht - den erklärten lDten-

" tionen des Nationalrates zuw~derläufto Dazu kommt nocb~ 
daß die Wolksanwaltschaft auf dem Interventionswege die 

Versicherungsanstalt der österreicbisc~en Eis~nbahnen 
"eranlaßt hat~ über bestebende Recbtsvorschriften biD­

wegzuseheno 
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BEILAGE 9 

Wie die Volksanwaltschaft von sich aus feststellt, 
bandelt es sich bei dem unter diesem Punkt behandelten 
Fall um keinen Mißstand der Verwaltung; das Vorhanden-
sein dieses Kriteriums stellt im Sinne des Bundesge-
setzes über die Volksanwaltschaft die Voraussetzung für 
das Einschrei~en der Volksanwaltschaft dar. Darüber 
hinaus ist zu ihrer ~einung, die auf Grund der 33.Novelle 
zum ASVG erfolgte Änderung des § 176 Abs.4 ASVG einschließ­
lich der dazu" ergangenen uoergangsbestimm~ng stelle einen 
extremen Fall einer gesetzlichen Härte dar~ hervorzuheben, 

. daß diese Regelung io Rahmen ihrer Gesetzwerdung - und z-war 
aDläßlich der Begutachtung und danach im Rahmen der parla­

mentarischen Beratungen - eingehend und auf breitester Basis 

disY.:t.ltie:--t ,-mrde, U'!l eine Übereinstirrunllllg der Sta.'1.d-
punkte herbeizuführen. Des war vor all~~ des~egen not­

'll7endig p weil gerade zu dieser !"rage sehr llilterschied-
liehe AU=lass~~~e~ ve~trete~ ~r~~~'1.o Es darf in diese~ 
Zusa~~~a'1.g nicht übersehe~ werd~p daß der Gesetz-
geber bei der Schaffu.'1g einer derartigen f.~aß!la..lm:!e nicht 
allein Einzelinteressen berücksichtigen darf, so~de~ 
die Interess~'1. der gesa~te~ P~skeng~~einschaft der 
Versicherten und Beitragspflichtigen sowie die Eeispiels­
folgen im Bereich der gesa~ten SozialversichenL'1.g L~ 
Rechnung stellen muß. 

So ~?Urde in den Erläuter~gen zur RegienL~~svorlage 
einer 33. Novelle zum ASVG (1084 der Beilag~~ zu de~ 
stenographiscben"Protdkolien des Nationalrates XIV.GP) 
zur Änderung des § 176 Abs.3 (jetzt Abs.4) ASVG unter 
ander~ lolgendes ausgeIä~rt: 

"Im EntvlUr:f einer 33. Novelle zum ASVG wurde daher 
" .0 

eine Regelung vorgeschlagen, mit welcher auf die Fälle 
eL'1.er.Lebensrettung im Ausland im ASVG ausdrücklich 
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Bedacht genoI:l!:len wird. Die Regelung sa.l), 2.1.s Voraussetzun­
gen ror den Versicherungsschutz vo·r, daß die tätig wer­
dende Person österreichischer Staatsbürger ist und ihren 

Woa~sitz im L~and hat. 

Gegen öiese Best;VT)mu..Tlg YlUrde im Zuge des Begutach­

tlL'1gsverfar..rens unter anoere.'"!l der Einwand erhoben, daß 

die Entschädigung von Unfallereignisse..1'l, wie öie Übel'­
nahme der Bergungs- und Heimtrensportkostenaus fernen 
liL~der.n für die Teilnehmer risikoreicher Expeditionen 
keine Aufgabe der Unfallversicherung sei.. Überdies kÖ!'_"1.e 
die mißbräuchliche In2l1sprucr.na.lune, die bei Unf"ällen in 

Österreich ver.nieden werden kann (Überprüfbarkeit der 

Sachverhaltsdarstellungen der JL~spruchs~erber u-~ter Mit­
hilfe von Die~ststellen der Ver~altung ocer der Exek~tive) 

nicht ausgeschlossen werden.. Die in Rede stehende Be­
stim~ung soll da.~er gegenüber der zur Versendung ge­
la~gte~ Fass~~g d~~i~ eingesch~~t ~erde~1 daß de~ . 
Ausl~~dsa"1.fall n~r d~~·gleich6estellt wird, ~e~, cer 
Ort des Unfalles nicht mehr als ze~~ Kilometer von de~ 
österreichischen Staatsgre~ze in der Luftli~ie e~tfernt 
und die tätig ~erde.,de Person csterreichisc~er Staats­
bürger ist" 

Ic R~~'"!len der Übergangsbest~~ungen (P~t.IV Abs.4 

~~d 5) ist vorgesehen, daß auch rür die vor peo 
. 1. Jänner 1979 i!n Ausland eiIigetreten:~,. Unrälle bei 

der Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr unter be­
st~ten Voraussetzung~ eL~ Leistu-"1.gs~spruch gegen­

über der Unfallversicherung besteht. Die Rücb7irkung 
ist nach den gleichen Grund.sätzen in Aussicht ge..~O!:lme-.~, 

die seinerzeit anläßlich der Einführung der UnIallver­
sicherung der Schüler und Studenten allseits gebilligt 
\'70 rd e..~ sind ~ 911 
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~ der parlenentarischen Behandlung ~~rde der L~ 
der Regie~gsvorlage vorgeschlag~~en Ne~regel\L~ die 
Passung gegebeng wie sie nunmehr der § 116 Abso4 ASVG 
aufweist 0 Ic Bericht des Ausschusses ~ür soziale Ver-
r.a1 tu!lg (1 iJ 411 der Beilagen :zu den stenogra:phiscben 
Protokollen des Nationalrates XIV"GP) ~~rde diesbezüglich 
folgendes dargelegt~ 

UVfu Zusa':l:lenlia...~g mit der VOIil J\usschuß :für soziale 
Verwal tung vorgeno!il!Jenen Änderung des § 176 Abs .. 4 gab 

der Ausschuß seiner ~einung Ausdruck$ daß die Unfall­
versicherungsträger bei der Priifungp ob es sich bei deI!} 

in Betracht kommenden Unfall um einen numlehr geschütz­

ten Unfall handelt p einen strengen Naß stab aP~ulegen 
haben (ÜberpruftLllg der Sachverhe.l tsdarstellung des An­

spruchswerbers nur 2J'1.nand von Unterlagen zuständiger 
auslä..'1discher :Behörde:l)" 'JO 

Zus~~e:lfa~se:ld ist zu sag~'v daß die ;~ ~esc~~e~ 
cefall ~~z~~endende Gesetzesbesti~~~~e das Erbeb~is 
e;nes nach lancen ~,d e-ingehende!1. 'U-cerleg.L'"1;en zusta.'1::e­

gekon~e:le~ Ausgleiches ~ivergierender Auffa~sun5e.!l ca~­

stellt .. Wenn nun die Volksan~~ltschaft in de~ getroffenen 

Regelung eine extre!lle Härte erblickt, so 'wer..det sich 
ihre Kritik nicht 2.Il das in Betracht kOI!l!!lende, ~i t den 

obersten Verwaltungsgesc~äft~n des Bundes bet~ute 
O~ga.~p sonde~ an d~~ Gesetzgeber selbst .. 
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BEILAGE 10 

Was die Kri~ik der Volksanwal~scbaft an den geltenden 
Vorschriften be~üglicb der Anspruchsvorausset~ungen für 
die sogenannte Frühpension UoZWe das Erfordernis des 
Nacbweises won 24 "Beitragsmonaten der Pflichtversiche­
rung innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem 
Pensionssticbtag anlangt~ so ist auf die Überlegungen 
zu werweiseng die für die Einfübrung dieser Alters­
pension im Jahr 1961 maßgebend wereno 

Zum einen sollte dadurch dem damals besorgniser­
regenden ;~steigen der Zahl der Pensionen aus den Ver­
sicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit ent-

gegengewirkt und demjenigen, der sicb nicht meh~ 
arbeitSfähig fühlte, ein Pensionsanspruch eingeräumt 
werden~ ohne sich langwierigen ärztlichen Untersu­
chungen unterziehen zu müssen; zum zweiten war und 
ist die vorzeitige Alterspension bei langer Vers i­
cherungsdauer eine der Maßnahmen, um die Lage der im 
fortgeschrittenen Leb~nsalter arbeitslos geworäenen 
Dienstnehmer zu verbessern. In beiden Fällen ist die 
vorzeitige Alterspension somit für Personen gedacht g 

die im fortgeschrittenen Lebensalter aus den ange-. . 
führten Gründen aus dem Erwerbsleben ausscheideno 
Dieser Zweckbestimmung.entspri~ht auch die Regelung 

der Anspruchsvoraussetzungen~ insbesondere das Erfor­
dernis des Nachweises von mindestens 24 Beitragsmona­

ten der Pflichtversicberung innerhalb der letzten 

36 Kalendermonate wor öem Stichtage Eine Lockerung 
dieser Anspruchsvoraussetzung etwa in der Richtung~ 
daß auch Zeiten der freiwilligen Versicherung für ihre 
Erfüllung genügen~ würde der erwähnten Zweckbestimmung 
dieser Versicberungsleistung zuwiderlaufeno 
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Von der Volksanwaltscbaft ~ird ins Treffen seführt, 
. daß sicb infolge dieser Anspruchsvoraussetzungfür die 

Frübpension n im Zusammenhang mit der Freisetzung von 
Arbeitskräften bei Betrieb~auflösUDgeng Härtefälle er­
gebeno Diesbezüglicb ist die Änderung des Sonderunter­
stützungsgesetzes g BGBloNro109/19799 zu erwähneno Die 
carin eDthalteDe~ ~aßnahmen wurden insbesondere ge­
scbaffen~ um Härteng die sich aus solchen Anlässen er­
geben g zu mildern bzwo zu beseitigeno Die Änderung 
bringt im wesentlichen eine Erweiterung des auf die 
Sonderunterstützung anspruchsberecbtigten Personen­
kreises~ und zwar unabhängig davon, in welchem wirt-

5cbaftszweig die in Betracbt kommeDoen P@~~onen be= 

schäftigt wareno Sonderunterstützung gebührt danach 
Personen~ denen die Arbeitsmarktver~altung auch unter 
weitestmöglichem Einsatz von Förderungsmaßnabmen des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes keine zumutbare Beschäfxigung 

vermitteln kann und die 

im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhält­
nisses oder während des Bezuges von Arbeitslosen­

.geld oder Notstandsbilfe das 590 Lebensja~rl) bei 
Frauen das 540 Lebensjahr~ vollendet baben und 

neben der Erf.üllung der Anwartschaft für d.en 

Anspruch auf Arbeitslosengeld in den letzten 
25 Jahren vor Geltendmach~g des Anspruches 
mindestens 180 ~onate arbeitslosenversicherungs­

pflichtig beschäftigt wareno 

Ergänzend wird aUf die mit der ?9oNovellezum ASVG~ 

BGBloNro59o/1983~ erfolgte Neuregelung des § 253b Abso1 

litoc ASVG verwieseno 
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BEILAGE 11 

Die Bestimmung des $ 362 ~SVG normiert ausdrücklich, in 

welchen Fällen ein Leistungsantrag in der Unfall- und 

fensionsversicherung zurückgewiesen werden ~ann; eine 

Voraussetzung ist das Vorliegen einer rechtskräftigen Ent­

scheidunge Im Verfahrensrecht unterscheidet man zwei Arten 

der Klagsrücknahme o nämlich eine solche unter Anspruchs-

verzicht und eine ohne Anspruchsverzicht. Eine Klagsrßck­

nahme'unter Anspruchsverzichto die analog den Bestimmungen der Zi­

vilprozeßordnung einer rechtskräftigen Entscheidung ~leichzuhalten 

w~req würde einen neuerlichen Antrag vor Ablauf eines 

Jahres hindern q sofern nicht eine wesentliche Änderung des 

zuletzt festgestellten Gesundheitszustandes glaubhaft be­

scheinigt ist oder innerhalb einer vom Versicherungstr~ger 

gesetzten angemessenen Frist bescheinigt wird d 

Nun normiert § 385 ASVG, daß im Verfahren Ober eine 
o 

~eistungssache nach § 354 Zal oder Z e 4 ASVG die Klage auch 

ohne Zustimmung des Beklagten bis zum SchlUß der mündlichen 

Verhandlung zurückgenommen werden kanna Wird dabei.nicht 

ausdrücklich auf den An~pruch verzichtet u ist die Klagsrück­

nahrne als eine solche ohne Anspruchsverzicht zu beurteilen 

(SV 5190240860)0 

Eine Klagsrücknahme ohne Änspruchsverzicht hat aber , 
nicht die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung o sodaS 

auch die Anwendung oes $ 362 ASVG hiebei ausgeschlossen 

iste 

Da die Volksanwaltschaft jedoch. auch im gegenstand­

lichen Fall keinen Mißstand 1n.der Verwaltung festgestellt 

nato wendet sich auch oiese Anregung an den Gesetzgeber 

selbst d 
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BEILAGE 12 

Wie die Volksanwaltschaft selbst bemerkt q wurde der 

gegenstandliche Beschwerdegrund bereits behoben. 

Bei der Beurteilung des Gesundheitszustandes eines Ver­

sicherten handelt es sich um eine Entscheidung in 

Leistungssachen im Einzelfall q für die die in Betracht 

kommenden Versicherungsträger all~in zuständig sind. Das 

BMAS hat selbst keine Möglichkeit q diese Entscheidung zu 

beeinflussenq weil der Rechtsweg zum unabhängig,en Schieds­

gericht der Sozialversicherung führto 

Es mag dUbchaus möglich sein Q daß die Beurteilung einer 

solchen Frage durch verschiedene Versicherungsträger schein­

bar zu ungleichen Ergebnissen führt, der Gesun~heitszustand 

ist ja kein statischer Q sondern ein Q der fortlaufenden 

Dynamik unterworfener Zustand o Die unterschiedliche Beur­

teilung durch medizinische Sachverständige ist überdies 

eine Frage der ärztli-chen Hissenschaft und keinesfalls ein 

juristisches Problem Q 
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BEILAGE 13, 

Die won der Volksanwaltschaft festgestellten Sachver­

haI ~e beziehen sich auf die Art der Durchfü,hrung eines Ver­

fahrens 2n Leistungssachen. Für Entscheidungen in 

Leistungssachen ist im Einzelfall der in Betracht kommende 

Pensionsversicherungstr:iger zuständig .. !Das BM·AS hat keine 

Möglichkeit q die Entscheidung des Versicherungsträgers zu 

beeinflussen oder eine bereits ergangene Entscheidung abzu­

~ndernQ weil der Rechtsweg zum unabhängigen Schiedsgericht . 

der Sozialversicherung führt. 

Im Übrigen wird aber auf die unter Punkt 3b erw~hnte 

Neuregelung der Sozialgerichtsbarkeit hingewiesen q die wie 

erw~hntQ eine zweite Tatsacheninstanz brinsen soll und so­

mit das Problem bei Änderungen im Gesundhe~tszustand 

mildern helfen wird~ 
---------------

Das Arbeits- und Sozialgericbtsbarkeitsgesetz ~~rde 

inzwischen unter der BGB1.Nr.104/1985 verlautbarto 
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EEILAGE 14 

~enn die Vol~sanwalt~chaft in ihrem 5. Bericht weiters 

ein~ Erweiterung des [rsatzleitentatal~ges anregt, so stellt 

si~ teine" Hißsland in der Verwaltung fest. sondern wendet sich 

damit an den Gesetzgeber selbst • 

. Vom Slandpunl:t des Bundesmi ni sted ums für Arbeit und So-

~iales· ~ann hiezu lediglich bemertt werdenD daß eine Er-

weiterung des [rsatZ2eitenka~j!loges angesichts der derzeitigen 
. . 

finanzsituation des Bundes und der Sozi al versicherungsträger 

nicht vertretbar erscheint. Vor allem deshalb, weil nicht 

übersehen werden darf, daß die [rsötzzeitenregelung die bei-...... 

tragsfreie BerUc~sichtigung von Versicherungszeiten vorsieht 

und schon gegenwärtig praktisch in j~dem einzelnen Versiche-

rungsverlauf eine nicht unbeträchtliche Zahl solcher [rstaz-

zeiten enthalten ist. 

4873/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 37 von 47

www.parlament.gv.at



· . BEILAGE 15 

[~ gehört zum Wesen einer rrlichtversicherung. daß 

sip traft Gesetzes und unabhängig vom Willen der Betroffenen 

eintritt. und zwar auch ohne'Rüc~sicht darauf. ob aus 

dieser Pflichlverslcherung ~ünfti9 ein leistungsanspruch 

entstehen wird. ]n diesem Sinne kann sich die Zugehörigkeit 

zur Ris~engemeinschaft und die damit verbundene Verpflichtung 

zur Beitragsleistung. die ja eine Voraussetzung für die 

Befriedigung der Leistungsansprüche der Mitglieder dieser 

Riskengemeinschaft darstellt. nicht daran orientieren, 

ob einer Beitragsleistung auch eine entsprechende oder 

sogar gleichwertige leistung gegenübersteht. 

1m übrigen gilt der Einwand der Volksanwaltschaft, 

die Rechtslage sei für die Betroffenen nicht zu durchschauen 

gewesen~ für alle Bereiche des heutigen Rechtslebens. 

Aber gerade für den Bereich. der Sozialversicherung ist 

dem Bedenken der Volksanwaltschaft entgegenzuhalten, 

daß alle Sozialversicherun9sträger~ im besonderen Maße 

auch die Sozialversicherungsanstalt der Bauernoeinen inten­

siven Beratungsdienst eingerichtet haben. Dies gilt 

auch für die Vergöngenheit und in Bezug auf die 

Rechtsvorgänger der heutigen Sozi al versicherungsanstalt 

der Bauern. Die latsache, daß der Beschwerdeführer, als 

er in der landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung 

pflichtversichert geworden» in der Pensionsversicherung 

nach dem ASVG freiwillig versichert"gewesen ist D hätte 

für ihn ausreichenden Anlaß bieten müssen, Erkundigungen 
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üher die Rechtslage und über die möglicheo g zu ergreifenden 

'iaßnahmen einzuziehen. !Diesem Hinweis kommt umso größere 

Bedeutung zU o als nach dem Inkrafttreten des landwirtschaftlichen 

Zuschußrentenversicherungsgesetzes der zuständige Versicherungs­

träger in Merkblättern auf die Möglichkeit der Befreiung 

"legen einer frehll 11 igen \-Jeiterversicherung nach dem ASVG 

aufmerksam gemacht hat. r~icht unen/ähnt "ann in diesem Zu­

sammenhang bleiben. daß die Prist für die Antragstellung 

auf Befreiung von der Pflichtversicherung nach dem landwirt­

schaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetz durch die 

'",ovell engesetzgebung auf den 310 Dezember 1959 verl ängert 

1t:orden ist (§ 171 lZVG). 
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BEILAGE 16 

Auf die diesbezUglichen AusfUhrungen,im allgemeinen 

Teil wird verwiesen. DarUber hinaus wird bemerkt, daß 
durch die 39.Novelle zum ASVG, BGBl.Nr.590/1983, fUr 
Bezieher einer Witwenpension gUnstigere Ruhensgrenzen 
eingefUhrt worden sind, und im Rahmen der 48.Novelle zum 

A~VG, BGBl.Nr.642/1989, eine generelle Lockerung der 
Ruhensbestimmungen normiert wurde. 
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EEILAGE 17 

wie die Volksanwal~schaf~ selbst ausführt q ist der 

zuständige Sozialwersicherungsträger im konkreten Fall 

gesetzeskonforrn worgegangen q da auch ein Mißstand in der 

Verwaltung nicht worliegt q besi~zt die Volksanwaltschaft 

im geschilderten Fall keine Zuständigkeit q eine Ge­

setzesnovellierung anzuregeno 

.. 
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BEILAGE 18 

Wie die Volksanwaltschaft selbst ausführt, wurde der 

Beschwerdefall durch Gewährung von Mitteln aus dem Unter­

stützungsfonds bereinigt und der Beschwerdegrund vom Ver­

sicherungsträger behoben. Warum die gesetzlichen Möglich­

keiten zur Bereinigung solcher Fälle nicht ausreichend 

sein sollten, ist daher nicht einsichtig. Abgesehen davon 

hätte es im konkreten Fall nicht nur der Kasse, sondern 

wohl auch dem Betroffenen bewußt sein müssen, daß ihm aus 

der Beiziehung eines Rechtsanwaltes Kosten erwachsen würden. 

Weiters ist auf die Anwendbarkeit des Amtshaftungs­

gesetzes und der strafgesetzlichen Vorschriften, die für 
Personen gelten, die in der Hoheitsverwaltung tätig werden, 

auch bei nichtförmlichen Verwaltungshandlungen wie Aus­

künften, Mitteilungen etc. zu verweisen. 
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BEILAGE 19 

temtiß Art.VII Abs.l der 32.Novelle zu~ ASVG, BGBI.Nr. 

704/1976, sind die durch den nachträglichen Einkauf von 

Versicherungszeiten erworbenen Versicherungsmonate Bei­

tragsmonaten der freiwilligen Versicherung in der Pen­

sio~sversicherung nach dem ASVG gleichzuhalten. Der Ge­

setzgeber hat durch diese Formulierung zum Ausdruck ge­

bracht, daß er überall dort, wo in den Sozialversicherungs­

gesetzen von freiwilliger Versicherung die Rede ist, Ver­

sicherungszeiten. die jemand durch den nachträglichen Ein­

kauf aufgrund der 32.Noyelle zum ASVG bzw. des Sozial rechts­

Änderungsgesetzes 1978 erworben hat, wie Zeiten einer frei­

willigen Versicherung behandelt haben wollte. Da diese 

Novellen nichts Gegenteiliges ausführen. (dies ist im Fall 

der Bildung der Bemessungsgrundlage gemäß § 238 ASVG im 

Art.VII Abs.15 angeordnet) und auch § 308 Abs.3 lit.b 

ASVG diesbezüglich nichts normiert, sind autgrund eines 

nachträglichen Einkaufs von Versicherungszeiten erworbene 

Versicherungszeiten Beitragsmonaten der freiwilligen Ver­

sicherung gleichzuhalten. Bei Erfüllung der gesetzlichen 

Vorausset.zungen ist für diese Zeiten daher ein Erstattungs­

betrag an den Versicherten zu leisten. 
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lBEILAGE 20 

Wie die Volksanwaltschaft selbst feststellt, ent­

spricht die Anrechnung der Zeit des Besuches der 

Schweste~nschule im Ausmaß von 16 Monaten den gesetzlichen 

BestirnmungenQ Die Frage des Verbleibens des besonderen 

Pensionsbeitrages ist hingegen keine Frage der Sozial­

versicherung_ 

Der Ansicht der Volksanwaltschaft, die Zeit als 

Schwesternschülerin müsse einem L~hrverhältnis gleichge­

halten werden, kann sich das BMA~ nich~ anschließen. 

Die Vollversicherung aufgrund eines Ausbildungsverhält­

nisses ist ein Tatbestand sui generis und wurde als 

solcher neben den Tatbeständen Erwerbstätigkeit und Lehr­

verhältnis gestellto Es kann daher auch nicht auf das 

Vorliegen einer Gesetzeslücke geschlossen werden. Die 

beitragsfrei anzurechnenden Ersatzzeiten bedeuten für die 

Versichertengemeinschaft eine besonders spürbare finan­

zielle Belastung. Oie Anregung der Volksanwaltschaft. ist 

daher den derzeitigen Bestrebungen, die Finanzierung der 

Pensionsversicherung zu sichern und gleichzeitig die 

Belastung des Bundeshaushaltes zu stabilisieren, geradezu 

entgegengesetzt. 
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BEILAGE 21 

Beim vorliegenden Fall handelt es sich, wie die 

Volksanwaltschaft selbst ausführt, um einen Einzelfall. 

Das Auftreten ähnlicher Fälle sollte in Hinkunft durch die 

im Rahmen der 41.Novelle zum ASVG, BGBl.Nr.ll1/1986, 

eingeführte Meldebestätigung an den Dienstnehmer aus­

geschlossen sein. Dieser Meldebestätigung ist auch die 

Höhe der Beitragsgrundlage zu entnehmen. Im Hinblick auf 

diese bereitR durch die 41.ASVG-Novelle erfolgte Änderung 

hält das BMAS eine Gesetzesänderung in dem von der 

Volksanwaltschaft gewünschten Sinn für nicht notwendig. 

.. 
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BEILAGE 22 

Durch die AIVG-Novelle 1989, die mit 1; August 1989 in Kraft 

getreten ist, wurden im § 20 Abs. 2 AIVG die Voraussetzungen für 

die Gewährung des Familienzuschlages gesetzlich neu geregelt. 

Nach den neuen Bestimmungen wird für 'Kinder der Familienzuschlag 

imm~r gewährt, wenn für sie Anspruch auf Familienhilfe besteht. 

Unterhaltszahlungen oder Alimente für diese Kinder haben, 

egal in welcher Höhe sie gewährt werden, keinen Einfluß auf den 

Anspruch auf Familienzuschlag. 

Damit ist eine sozial weitgehende Regelung getroffen worden, 

die die Problematik eines Grenzbetrages ausschließt. 
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BEILAGE 23 

Nach § 12 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 gilt 

als nicht arbeitslos, wer in einern Dienstverhältnis steht und 

daraus ein Entgelt erzielt, das die Geringfügigkeit nach dem 

ASVG (1989: 20593,- monatlich) übersteigt. Ein solches Dienst­

verhältnis ist versicherungspflichtig und damit auch anwart­

schaftsbegründend. 

In der politischen Diskussion stehen derzeit die Frage der 

Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze für den Bezug von Arbeits­

losengeld bzw. Notstandshilfe sowie die Frage einer Zuschußlei­

stung für Mütter, die Teilzeitbeschäftigung annehmen. Die Lösung 

des Problems wird somit weiterhin angestrebt. 

In einern ersten Schritt soll festgelegt werden, daß bei 

einer nebenberuflichen Tätigkeit als Hausbesorger der Entgelt­

wert für die Dienstwohnung außer Betracht bleibt. 
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